
Kreis-
für den

Matt
Unterlahn -Kreis.

AMchk« Walt für die Mimtm - Wm d« Laadratamtra»ad des KreisaiisHiffes.
TSgliche Keiiage »ur Die,er und Gmjrr Hrttnna.

Preis « der Anzeigen:
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In Die, : Rosenstraß « 36.

In Bad Em « : Römerstraße95.

Rr . 303

Druck und Verlag von H . Chr . Sommer
Diez und Bad Ems.

Verantw . f. d. Schriftl . Paul Lange , Bad Ems.

Diez , Dienstag den 31 . Dezember 1918

«mtUcher UM
1 13 331 . Diez,  den 28, Dezember 1918.

An die Herren Bürgermeister im besetzten
Gebiete des Nnterlahnkreises.

Auf Anordnung des Herrn Chefs der Militäwerwal-
taug darf keine Bekanntmachung an die Bevölkerung ipeder
im Kreisblatt , noch durch öffentlichen Anschlag erfolgen , die
ihm nicht Vorgelegen hat und von ihm genehmigt worden ist.

Ausgenommen von dieser Anordnung sind Anshänge,
standesamtliche Mitteilungen und kurze Bekanittuiachungen
an die Bevölkerung betr . Lebensmittelausgabe.

Der Landrat.
Thou.

* * «

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des llnterlahnkreises.

A. Graignic , Rittmeister.

B . A . 1354. ' Diez,  den 23 . Dezember 1918.
Bekanntmachung.

Fiir das Jahr 1919 soll den Altersrentenempfäugern
sofern sie nicht Ausländer sind , die sich im Auslande aus-
halten , eine monatliche Zulage von 8 Mark gewährt iverden.
Die zunächst fürs laufende Jahr bewilligt gewesenen Zulagen
an Invaliden - und Witwen - und Waisenrenteneinpfänger
bleiben ebenfalls für 1919 bestehen . Die Zahlung erfolgt
wie bisher.

Rentenquittungen sowie Rentenzulageauittungen sind
beim Persicherungsamt (Landratsamt ) in Diez kostenlos er¬
hältlich.

Da » » ersicherungsamt
Der Borsitzende

Thon.

Tgb Nr . Fl . 3264 . Diez,  den 27. Dezember 1919
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Ich erinnere an meine Verfügung vom 12. ds . Mts . —
Tgb . Nr . Fl . 3135 — veröffentlicht im Kreisblatt Nr . 293 —
betr . Zahl der verausgabten Fleischkarten , irn^ ersuche um
d''r ?n Erledigung binnen 24 , Stunden.

Der Borfitzende de» Kreisausfchufie ».
Thon.

l l - 13 285 . Diez ,den 27. Dezember 1918.
An die Magistrate in Diez , Nassau , « ad EmS

nnd die Herren Bürgermeister der besetzten
Landgemeinden.

Aui Befehl des Chefs der Militärverwaltung des Unter¬
lahnkreises beauftrage ich Sie , mir sofort , spätestens jedoch
zum 5. Januar 1919, nach untenstehendem Formulare Nach¬
weisringen von sämtlichen in Ihren Gemeinden vorhandenen
Rohstoff -, Materialien -, Lebensmittel - usw . Lagerbeständen,
welche zur Weiterveräußerung bestimmt lind , zu übersenden
Außer den den öffentlichen Körperschaften gehörigen Lager¬
bestanden kommen auch solche in Privatb ->fitz lGewerbetrei-
lende ) in Betracht , sofern es sich nicht um geringfügige,
dem eigenen Gebrauch dienende Mengen handelt.

Etwa eingetretene Aenderungen bei berei .s gemeldeten
Lägern sind durch Veränderungsnachweisungen anzuzeigen.

Ich erwarte genaue Jnnehaltung des aeleßten Ter-
mines.

c
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Bekanntmachung.

'Inter dem Rindvieybestande,deä MlhelW Ewmel in
Rettert ist die Maul - nnd ' Klauenseuche amtlich festgestellt
und dessen Gehöft als Sperrbezirk erklärt worden . Die zur
Verhütung einer Verschleppung der Stucke erforderlichen
Maßnahmen sind angMdnet worden, . ' * ~

Ser  Landrat.
5 '5 = » Thon? S2 .» S -s »-
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I* 13027 . Diez,  den 27 . Dezember 1918.
Bekanntmachung

S'er Herr Staatssekretär des Reichsernährungsamtes
hat aui meinen Antrag hin, den beiden Oelmüblen Ludwig
Schmidt Ww . in Geilnau und Wilhelm Stricker in Berg-
havsen die Genehmigung zur Herstelluna von Lel aus den¬
jenigen Oelfrüchten erteilt , für die auf Grund der Ver¬
ordnung vom 7. August 1917 (Reichsgesetzblatt Seite 697)
L -l zirruckzuliefern ist. .

Der Landrnt.
_ _ _ Thon _

. Diez,  den 24. Dezember 1918.
A« die Magistratei« Diez, Naffau, Bad Ems«ad die
Herren Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises.

Da die Versteigerungen von Pferden Wagen nnd Fahr¬
zeugen pp. als beendet anzusehen sind, ersuche ich das
für verkaufte Gegenstände noch rückständige Geld baldmög¬
lichst ?n die Kasse der Garnisonverwaltung eiuzuzahlen.

Der Lanvrat.
__ _ _ Thon._

Bekanntmachung,
!!etw 2e^ die Entrichtung der Umsatzsteuer für
da» Kalenderjahr 1918 und für die Zeit vom

1 « ugutt 1918 bis 3l . Dezember »9,8.
... d Grund des 8 51 der Ausführungsbestimmungen zum
Umsatz,teuerge,ehewerden die zur Entrichtung der Umsatzsteuer
verpflichteten gewerbetreibenden Personen, Gesellschaften unÄ
«onMgen Perfomendereinigungen in den Landhemeinden
.linterlahnkreises aufgefockert, bis spätestens Ende Januar
1919 me vorgeschriebenen Erklärungen über den Gesamtbetraa
der steuerpflichtigen Entgelte im Jahre 1918 und zwar getrennt

ia) für die Zeit dom 1. Januar 1918 bis AI. Juli 1918
L) für die Zeit vom 1. Aug . 1918 bis ZI. Tez 1918

dem Unterzeichneten Umsatzsteueramt schriftlich einzureichen
oder die erforderlichen Angaben an Amtsstelle mündlich zu
machen. Von den Landwirten ist außerdem die Anlage zur
Umkatzsteiiererklärmig betr. die Angaben über Grundbesitz,
Viehbestand usw. auszufüllen und der Steuererkläruna hier¬
her beizufügen.

Als steuerpflichtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Be¬
trieb der Land- und Forstwirtschaft , der Viehzucht, der
Fischerei und des Gartenbaues , sowie der Bergwerksbetrieb.
Tie Absicht der Gewinnerzielung ist nicht Voraussetzung für
das Vorliegen eines Gewerbebetriebs im Sinne des Umsatz¬
steuergesetzes.

Die Steuer wird auch erhoben, wenn nnd soweit die
steuerpflichtigen Personen usw. Gegenstände aus dem eige¬
nen Betriebe zum Selbstgebrauch oder -Verbrauch entneh¬
men. Als Entgelt gilt in letzterem Falle der Betrag , der am

-Orte und zur Zeitder M
zahlt zu werden pflegt . - -

[V; Hon der allgemeinen Umsatzsteuer sind diejenigen Per-
,onen usw. befreit , bei denen die Gesamtheit der Eltlliichmei,
(nicht zu verwechseln init Waernumsatz) in einem Kalender¬
jahre Dicht mehr als 3000 Mark beträgt . Sie sind daher utr
Einreichung einer Erklärung nicht verpflichtet . EiNe -Mit-
terlung an das Umiatzsteueramt über die in AMq -uch ge¬
nommene ^ ~ ' a

Ne
Steuerfreiheit ist jedoch erforderlich . -

Nichteinreichung der Erklärung zieht eKe OE
nungsstrafe bis zu 150 Mark imch sich.

Betrag der Entgelte wissentlich unrichtige Angaben macht
und vorsätzlich die Umsatzsteuer Wrterzieht oder einen ihm
nrcht gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit Mer Geld¬
strafe bis zum 20fachen Betrage der gefährdeten oder hinter-
zogenen Steuer . Kann dieser . Steuerbetrug nicht iestaetellt
werden, so tritt Geldstrafe von 100  Mark bis 100000 Mar:
ein . Der Versuch ist strafbar.

Zur Einreichung  d .er fetzriftlicheK Erklä
rung  suEVordrucke zu verwenden . Sie können bei dem
Unterzeichneten Umsatzsteueramt kostenlos entnommen tver-
den. *2  p § ** r I s

Steuerpflichtige ftnb  zur Anmeldung der Entgelte ver.
pslick.tet . auch wenn ihnen Vordrucke zu einer Erklärung
nickt zugsgangen sind.

Die Abgabe der Erklärung kann im übrigen durch
nötigenfalls zu wiederholende Geldstrafen erzwungen wer¬
den, unbeschadet der Befugnisse des Umsatzsteueramts , die
Vrranlagung auf Grund schätzungsweiser Ermittelung vor¬
zunehmen.

Diez, den 20. Dezember 1918.
Der KreiSausfchuß des Unterlahnkreises.

— Umsatzsteueramt—
Tdv ».

J .-Nr. II. 12 575.

Bekanntmachung
betreffend die Entrichtung der Umsatzsteuer

auf LuxnSgegenstände.
Unter Bezugnahme auf die Kreisblatt-Bekauntmachuna

vom 12. August 1918, J .-Nr. II. 7892. — Kreisb 'att
Nr. 188 — und auf Grün» des §, 17, Ms . 1 des Umsatz-
stünergesetzes und der 88 45 und 51 der AussMrungsbe-
skimmüngen dazu weöden die zur Entrichtung der Umsatz¬
steuer auf Loxusgegenstände verpflichteten gewerbetceibenven
Personen, Gesellschaften und sonstigen Personenvereiniguu.
gen rn den Landgemeinden des Unterlahnkreises aufgefordert,

tor geschriebenen Erklärungen über den Gesamtbetrag der
steuerpflichtigen Entgelte in der Zeit vom 5. Mai 1918 bis

Dezember 1918 dis spätestens Ende Januar
1919 dem Unterzeichneten Umsatzstcueramteschriftlich einzu¬
reichen ioder die erforderlichenAngaben an Amtsstclle mündlich
zu machen. ,

Tie Steuerpflicht erstreckt sich nicht auf Angehörige freier
Berufe (Aerzte, Rechtsanwälte, Künstler usw.)

3teuer 5oirb«uch erhoben, wenn unp' soweit die steuer-
pflvklichtigen Personen usw. Gegenstände aus dtzm eigenen Re-
iVkbe zum Selbstgebranch oder -verbrauch entnehmen Als
Entgelt gilt in letzterem Falle der Betrag , dtr am Orte und
ztzrr Zeit der Entnahme von Wieiberverkäufern gezahlt *11
werden pflegt. ö

Ter Umsatzsteuer auf Luxusgegenstände unterliegen aua,
dceienlgen Personen usw. bei denen die Gesamtheit der Ent¬
gelte in einem Kalenderjahre nicht inehr als 3000 Mark
betragt.

Die Nichteinreichung der Erklärung zieht eine Ord¬
nungsstrafe bis zu 150 Mark nach sich.

Das Umsatzsteuergesetzbedroht denjenigen , ver über den
Betrag der Entgelte Ivissentlich unrichtige Angaben macht
und vorsätzlich die Umsatzsteuer hinterzieht oder einen ihm
nicht gebührenden Steuervorteil erschleicht, mit einer Gelo-
strafe bis zum 20fachen Betrage der gefährdeten oder hinter-
zogenen Steuer . Kann dieser Steuerbetrag nicht festgestellt
Werden so tritt Geldstmfe von 100 Mark bis 100000 Mark
sin . Ter Versuch ist strafbar.
w .Zur Einreichung einer schriftlichen Erklärung sind Vor¬
drucke zu verwenden . Sie können bei dem Unterzeichneten
Umsatzsteuevamt kostenlos entnommen werden.

■ SteuerpfliclÄM find zur Anmeldung der Entgelte ver-
flnchlet , auch wenn ihnett Vordrucke zu einer Erklärung
richt zugegangen sindß i  S

Abgabe der Erklärung kan« im übrigen durch nöti-
;enMls zu - wiederholende Geldstrafen erzwungen werden,uwur ^ 7 .. a « »Uteveryvtenoe WewMasen erzwungen werden

Dasi Um,ahsteuergesetz bedroht denjenigen , »er-über den- Unbeschadet der Befugnis lies Umsatzsteueramts , die Ver-'Ng der Entgelte ünssentlick ünkilMn ? anlaanna mrf (Wnmh __ _^nl« a« ng auf Grund schätzungsweiser Er mittlung  vorm
gxhmen. .u“Hhwen. ■ ■ ■ ■ ! _ .
- - Diese Aufforderung Wird nicht allmonatlich wiederholt,
^ steuerpflichtigen haben vielmehr künftig die Erklärung
iwer derr'Gesamtbetrag der- steuerpflichtigen Entgelte jeden
Monat im Laufe des chm folgenden Kalendcrnionats un«
auigesordert abzugeben.

DittzW 20. De-ember 191LZN
Der KreiSansschutz des « uterlahnkreifes.

§ sk - Umsatzsteneramt. - "iBi X6qk. v
, " m.
B
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